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Sechste Ordnung zur Änderung der  

Studienordnung für den Studiengang Humanmedizin  

an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz  

vom 21. März 2025 

 

 

Aufgrund des § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und § 86 Abs. 2 Nr. 2 des Hochschulgesetzes 

(HochSchG) vom 23. September 2020 (GVBL. S. 461), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

22. Juli 2021 (GVBL. S. 453), BS 223-41, hat der Fachbereichsrat der Universitätsmedizin 

der Johannes Gutenberg-Universität Mainz am 20. Februar 2025 die nachstehende 

Studienordnung für den Studiengang Humanmedizin an der Johannes Gutenberg-Universität 

Mainz beschlossen. Sie wird hiermit bekannt gemacht. 

 

Artikel 1 

Änderungen 

Die Studienordnung für den Studiengang Humanmedizin an der Johannes Gutenberg-

Universität Mainz vom 18. Juli 2011 (StAnz. S. 695), zuletzt geändert mit Ordnung vom  

15. Juli 2024 (Veröffentlichungsblatt der Johannes Gutenberg-Universität Mainz,  

Nr. 07/2024, S. 706), wird wie folgt geändert: 

 

1. Auf allen Seiten werden Seitenzahlen eingefügt. 

2. § 4 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:  

„Das Studium der Humanmedizin im Studiengang Humanmedizin an der Johannes 

Gutenberg-Universität Mainz kann sowohl zum Sommersemester als auch zum 

Wintersemester begonnen werden.“ 

3. In § 7 Satz 7 wird das Wort „Verantwortlichen“ groß geschrieben. 

4. In § 7 wird folgender Satz 8 neu eingefügt: 

„Kann auf diesem Wege keine Einigung erzielt werden, so entscheidet der Wissenschaftliche 

Vorstand.“ 

5. In § 8 Absatz 3 werden die Wörter „sowie ihrer Regionalisierungsstandorte“ gestrichen. 

6. § 8 Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:  

„Die Zuteilung der Studierenden zu den Wahlpflichtmodulen erfolgt durch die Prodekanin 

oder den Prodekan für Studium und Lehre.“ 

7. In § 8 wird ein neuer Absatz 5 eingefügt:  

„Die Studierenden können auch die Wahlpflichtangebote in Koblenz oder Trier nutzen. Bei 

freier Kapazität können auch Studierende aus Koblenz oder Trier Mainzer 

Wahlpflichtangebote belegen.“ 
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8. § 11 Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

Die fachspezifische Studienberatung im Studiengang Humanmedizin an der Johannes 

Gutenberg-Universität Mainz ist Aufgabe der nach § 12 Abs. 4 und 5 zuständigen Personen: 

- Die Prodekanin oder der Prodekan für Studium und Lehre 

- Die Beauftragte oder der Beauftragte für den ersten Abschnitt der Ärztlichen 

Ausbildung 

- Die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter des Ressorts Forschung und Lehre und 

- Die Unterrichtsbeauftragten der an der Lehre beteiligten Betriebseinheiten der 

Universitätsmedizin 

Die fachspezifische Studienberatung für Studierende findet insbesondere zu Beginn des 

Studiums, nach nichtbestandenen Prüfungen, bei Überschreiten der Regelstudienzeit gemäß 

§ 4 Abs.2 sowie im Falle eines Studienfach-, Studiengang- oder Hochschulwechsels statt.“ 

9. In § 13 Absatz 1 wird der letzte Satz gestrichen. 

10. In § 15 Absatz 2 werden die Wörter „oder an den Regionalisierungsstandorten der 

Universitätsmedizin Mainz“ gestrichen. 

11. In § 15 Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „sowie den anderen zur Ausbildung 

vorgesehenen Ausbildungsstätten“ gestrichen. 

12. § 15a wird gestrichen. 

13. In § 17 Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „verpflichtet“ korrekt geschrieben. 

14. In § 17 Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „nach § 12 Abs. 4 und 5 zuständigen“ 

gestrichen. 

15. In § 17 Absatz 6 Satz 2 werden die Wörter „nach § 12 Abs. 4 und 5 zuständigen“ 

gestrichen. 

16. In § 18 Absatz 4 Satz 3 werden die Wörter „nach § 12 Abs. 4 und 5 zuständigen“ 

gestrichen. 

17. In § 21 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „nach § 12 Abs. 4 und 5 zuständigen“ 

gestrichen. 

18. In § 21 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „nach § 12 Abs. 4 und 5 zuständigen“ 

gestrichen. 

19. In § 21 Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „nach § 21 Abs. 4 und 5 zuständigen,“ 

gestrichen. 

20. In der Überschrift des § 22 wird das Wort „Benotungsgrundsätze“ korrekt geschrieben. 

21. In § 26 Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter „nach § 12 Abs. 4 und 5 zuständigen,“ 

gestrichen. 

22. § 28 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst.  

„Die Änderung der Studienordnung findet auf alle an der Johannes Gutenberg-Universität 

Mainz für den Studiengang Humanmedizin an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

eingeschriebenen Studierenden Anwendung.“  
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Artikel 2 

Übergangsregelungen 

(1) Die Änderungen des Artikel 1 Nr. 5, 9, 10, 11 und 12 gelten für Studierende, die ab dem 

Sommersemester 2025 in den Studiengang Humanmedizin an der Johannes Gutenberg-

Universität Mainz im 1. Fachsemester eingeschrieben werden. Zudem gelten sie in den in 

Anlage 1 aufgeführten Fällen für Studierende, die durch Anrechnung bereits erbrachter 

Studien- und Prüfungsleistungen gemäß § 10 der Studienordnung für den Studiengang 

Humanmedizin an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, in ein höheres Fachsemester 

eingeschrieben werden.  

(2) Die Änderungen des Artikel 1 Nr. 1-4, 6-8 und 13-22 gelten für Studierende, die bereits 

vor dem Sommersemester 2025 in den Studiengang Humanmedizin an der Johannes 

Gutenberg-Universität Mainz eingeschrieben waren und für die Studierenden, die ab dem 

Sommersemester 2025 in den Studiengang Humanmedizin an der Johannes Gutenberg-

Universität Mainz eingeschrieben werden.  

 

Artikel 3 

Inkrafttreten der Änderungen 

Diese Änderung der Studienordnung für den Studiengang Humanmedizin an der Johannes 

Gutenberg-Universität Mainz tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im 

Veröffentlichungsblatt der Johannes Gutenberg-Universität Mainz in Kraft.  

 

Mainz, den 21. März 2025  

 

Der Wissenschaftliche Vorstand 
des Fachbereichs 04 – Universitätsmedizin 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

Univ.-Prof. Dr. H. Schild (komm.) 
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Anlage 1 (zu Art. 2 Abs. 1 Satz 2) 

 

Bewerbung zum … Art. 2 Abs. 1 Satz 2 gilt bei einer 

Fachsemestereinstufung bis 

maximal in das… 

Wintersemester 2025/26 2. Fachsemester 

Sommersemester 2026 3. Fachsemester 

Wintersemester 2026 /27 4. Fachsemester 

Sommersemester 2027 5. Fachsemester 

Wintersemester 2027/28 6. Fachsemester 

Sommersemester 2028 7. Fachsemester 

Wintersemester 2028/29 8. Fachsemester 

Sommersemester 2029 9. Fachsemester 

Wintersemester 2030 10. Fachsemester 

 


